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§ 33 RpflG Mitarbeit beim Lehrgang
 RpflG - Rechtspflegergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

(1) Während des Lehrganges haben sich die Lehrer durch Gespräche mit den einzelnen Rechtsp egeranwärtern zu

überzeugen, daß diese den Lehrsto  erfaßt haben. Die Ergebnisse dieser Gespräche hat der Lehrer in schriftlichen

Vermerken festzuhalten.

(2) Die Rechtsp egeranwärter haben während des Lehrganges mehrmals unter Aufsicht eines Lehrers aus dem

vorgetragenen Lehrsto  gestellte Aufgaben schriftlich zu bearbeiten. Der Lehrer hat die schriftlichen Arbeiten jeweils

unter Anschluß seiner gutachtlichen Stellungnahme dem Leiter des Ausbildungslehrganges vorzulegen.
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